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Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Heilbronn vom 4.Â MaiÂ 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Tatbestand

Die KlÃ¤gerin begehrt die hÃ¶here Erstfeststellung des Grades der Behinderung
(GdB) mit mehr als 30.

Sie ist 1967 geboren. Am 18. September 2017 beantragte sie bei dem Landratsamt
Ludwigsburg (LRA) erstmals die Feststellung des GdB und legte Befundberichte vor.
Die Kernspintomographie (MRT) des linken Handgelenks vom 24. Februar 2015
(Radiologe S) zeigte eine vollstÃ¤ndige Ruptur des SL-Bandapparates mit
skapholunÃ¤rer Dissoziation. Der L1 fÃ¼hrte hierzu aus, dass vom
Unfallmechanismus und dem konventionell radiologischen Bild eine Bandruptur sehr
unwahrscheinlich sei, sodass eine Handgelenksarthroskopie durchgefÃ¼hrt werden
mÃ¼sse. Diese bestÃ¤tigte die Ruptur des SL-Bandes (Operationsbericht vom 20.
MÃ¤rz 2015). Nach ambulanter Untersuchung vom 22. Mai 2017 beschrieb L1 eine
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Auslockerung der Bandplastik mit belastungsabhÃ¤ngigen Schmerzen bzw. einer
schmerzhaften InstabilitÃ¤t. Die MRT vom 23. Mai 2017 (K) zeigte das Bild einer
skapholunÃ¤ren Dissoziation bei SL-Band-LÃ¤sion, sodass L1 am 2. Oktober 2017
eine Scaphoid-Exstirpation durchfÃ¼hrte (vgl. Operationsbericht vom gleichen Tag).
Im Karteikartenausdruck des S1 wurde eine Patellaluxationsoperation 1998 sowie
eine sehr lockere Patella im Jahr 2003 bei einer Beweglichkeit des Kniegelenks von
0-0-140Â° beschrieben.

Das LRA holte den Befundschein des H ein, der eine hartnÃ¤ckige Epicondylitis
radialis am rechten Ellenbogen mit BewegungseinschrÃ¤nkung beschrieb. Eine
Dislozion des linken Handgelenks liege vor, bezÃ¼glich einer
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung lÃ¤gen ihm keine Unterlagen vor.

Auf Nachfrage des LRA teilte die KlÃ¤gerin mit, wegen psychischer Probleme in
keiner fachÃ¤rztlichen Behandlung gewesen zu sein.

W sah versorgungsÃ¤rztlich einen Teil-GdB von 30 fÃ¼r KnorpelschÃ¤den an beiden
Kniegelenken sowie einen Teil-GdB von 20 fÃ¼r eine Funktionsbehinderung des
linken Handgelenks und rechten Ellenbogengelenks.

GestÃ¼tzt hierauf stellte das LRA mit Bescheid vom 19. Februar 2018 einen GdB
von 30 seit dem 18. September 2017 fest.
Den von der KlÃ¤gerin nicht begrÃ¼ndeten Widerspruch wies das
RegierungsprÃ¤sidium Stuttgart â�� Landesversorgungsamt â�� mit
Widerspruchsbescheid vom 13. Juni 2018 zurÃ¼ck. BezÃ¼glich des beidseitigen
Kniegelenksleidens und der Leiden der oberen ExtremitÃ¤ten ergÃ¤ben sich keine
Hinweise, die ein Abweichen von der bisherigen Beurteilung rechtfertigen kÃ¶nnten.
Die klinische Symptomatik sei insgesamt bereits ausreichend bewertet.

Am 16. Juli 2018 hat die KlÃ¤gerin Klage beim Sozialgericht Heilbronn (SG) erhoben
und geltend gemacht, massiv unter den Folgen einer erheblichen Verletzung zu
leiden, die sie sich am 25.Â Januar 2015 bei einem Arbeitsunfall zugezogen habe.
Sie habe versucht, ihre an Parkinson erkrankte Mutter beim Herabsteigen im
Treppenhaus aufzufangen, wobei sie sich an der Hand verletzt habe und dreimal
operiert worden sei. Es bestÃ¼nden nach wie vor Schmerzen, die nicht ausreichend
berÃ¼cksichtigt worden seien. Bei einer Versteifung des Handgelenks in
ungÃ¼nstiger Stellung sei ein Teil-GdB von 30 angezeigt. Bei ihr mÃ¼sse
zusÃ¤tzlich noch die BewegungseinschrÃ¤nkung im Ellenbogengelenk
berÃ¼cksichtigt werden, die einen Teil-GdB von 20 bis 30 rechtfertige. Auch seien
die Kniebeschwerden mit einem Teil-GdB von 20 zu niedrig bewertet. Weiter hat sie
den Befundbericht Ã¼ber die MRT des linken Kniegelenks vom 27. Oktober 2018
vorgelegt, wonach eine Retropatellararthrose Grad III bis IV bestehe, die Menisken
seien unauffÃ¤llig.

Nachdem die KlÃ¤gerin auf Nachfrage des SG mitgeteilt hat, sich bei keinem
Facharzt fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie in Behandlung zu befinden, hat das SG
zur weiteren SachaufklÃ¤rung die sachverstÃ¤ndige Zeugenauskunft der H
erhoben. Diesen haben einen letzten Patientenkontakt am 5. Mai 2017 angegeben
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und darauf verwiesen, dass nach dem Bericht des Handchirurgen die
BeeintrÃ¤chtigungen an der linken Hand nur leicht seien. Neben bereits
aktenkundigen Berichten haben sie den handchirurgischen Befundbericht des L1
vom 12. Februar 2018 vorgelegt, wonach eine zufriedenstellende Beweglichkeit des
Handgelenks bestehe. Die teilweise erheblichen postoperativen Schmerzen seien
zurÃ¼ckgegangen, ein Wiedereingliederungsplan erstellt worden. Bei
unauffÃ¤lligem weiteren Verlauf sei mit Wiedereintritt der ArbeitsfÃ¤higkeit zum 7.
MÃ¤rz 2018 zu rechnen. Eine Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) in
rentenberechtigendem AusmaÃ� sei nicht zu erwarten. Am 5. MÃ¤rz 2018 hat L1
ArbeitsfÃ¤higkeit ab dem 6. MÃ¤rz 2018 bescheinigt und am 4. Juni 2018 auf einen
Abschluss der Behandlung bei vollstÃ¤ndig knÃ¶chern Ã¼berbrÃ¼ckter
mediokarpalen Teilarthrodese verwiesen.

Sodann hat das SG das orthopÃ¤disch-unfallchirurgische
SachverstÃ¤ndigengutachten des D aufgrund ambulanter Untersuchung vom 20.
Mai 2019 erhoben, der den Gesamt-GdB von 30 bestÃ¤tigt hat. Er hat eine freie
Beweglichkeit der Schulter-, Ellenbogen- und Fingergelenke beidseits befundet. Die
Beweglichkeit im rechten Handgelenk sei frei, links bestehe eine mittelgradig
eingeschrÃ¤nkte Beweglichkeit. Bei PrÃ¼fung der groben Kraft sei diese links im
Seitenvergleich um etwa die HÃ¤lfte vermindert. Spitz-, SchlÃ¼ssel-, Pinzetten- und
Hakengriff seien beidseits regelrecht vorgefÃ¼hrt worden. An den unteren
GliedmaÃ�en seien beide Knie durchgestreckt worden, es habe keine auffÃ¤llige
Beinachsenfehlstellung bestanden. Die Beweglichkeit in beiden HÃ¼ft-, Knie-,
Sprung- und Zehengelenken sei seitengleich vollstÃ¤ndig. Der einbeinige
Zehenstand, Zehengang, beidseitiger Fersenstand, Fersengang, Einbeinstand und
EinbeinhÃ¼pfen hÃ¤tten ohne Hilfestellung und ohne Gleichgewichtsstabilisierung
regelrecht vorgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Beim Versuch des vollstÃ¤ndigen tiefen
Hocksitzes seien die Kniegelenke mit Gleichgewichtsstabilisierung der linken Hand
an der Untersuchungsliege bis 90Â° gebeugt worden. Beim BarfuÃ�gang auf
ebenem Boden zeige sich ein sicheres flÃ¼ssiges Gangbild. Es hÃ¤tten regelrechte
Kniegelenkssilhouetten ohne Ergussbildung beidseits, ohne
Kniescheibenverschiebeschmerz bei stabilem Kapselbandapparat bestanden. Die
klinische Untersuchung habe eine Luxationstendenz der Kniescheiben ergeben. Im
Bereich der LendenwirbelsÃ¤ule (LWS) bestehe eine nur leichte funktionelle
EinschrÃ¤nkung, die einen Teil-GdB von 10 rechtfertige. Die Luxationstendenz der
Kniescheiben sei mit einem Teil-GdB von 20 zu bewerten, da diese unter Belastung
funktionell relevant werde. Die BewegungseinschrÃ¤nkung sei zu addieren, da eine
beidseitige Betroffenheit und damit eine fehlenden Kompensierbarkeit bestehe. Die
BewegungseinschrÃ¤nkung im linken Handgelenk mit einer Beweglichkeit von
Streckung/Beugung von 35-0-35Â° sei unter BerÃ¼cksichtigung der Kraftminderung
der linken Hand mit 20 zu bewerten. Ein hÃ¶herer GdB scheide aus, da eine
Versteifung des Handgelenks in gÃ¼nstiger Stellung ebenfalls nur mit 20 bewertet
werde. Der Gesamt-GdB sei auf 30 einzuschÃ¤tzen. Der versorgungsÃ¤rztlichen
EinschÃ¤tzung der Funktionsbehinderung der Kniegelenke auf 30 kÃ¶nne
angesichts der erhobenen Befunde nicht gefolgt werden. Die Funktionsbehinderung
des linken Handgelenks sei alleine mit 20 zu bewerten, eine Funktionsbehinderung
des rechten Ellenbogengelenks liege nicht mehr vor.
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Nach AnhÃ¶rung der Beteiligten hat das SG die Klage mit Gerichtsbescheid vom 4.
Mai 2020 abgewiesen. Das Funktionssystem â��Armeâ�� sei mit einem Teil-GdB
von 20 zu bewerten. Die Beschwerden seien unter zusÃ¤tzlicher BerÃ¼cksichtigung
der groben Kraftminderung der linken Hand in den unteren Bereich eine
BewegungseinschrÃ¤nkung stÃ¤rkeren Grades einzuordnen. Bei der Untersuchung
durch D habe sich eine mittelschwere BeeintrÃ¤chtigung der BewegungsfÃ¤higkeit
des linken Handgelenks gezeigt. Das Funktionssystem â��Beineâ�� sei mit einem
Teil-GdB von 20 zu bewerten. Die Beweglichkeit der Kniegelenke habe beidseits bei
0-0-130Â° gelegen, unter Belastung der Kniegelenke sei die Luxationstendenz der
Kniescheiben funktionell relevant geworden, eine Beugung bis 90Â° mÃ¶glich
gewesen. Isoliert betrachtet folge hieraus ein GdB von 0 bis 10. Aufgrund der
beidseitigen Betroffenheit und der damit fehlenden Kompensierbarkeit, der
KnorpelschÃ¤den und der mit der Luxationsgefahr einhergehenden
FunktionseinschrÃ¤nkung sei ein GdB von 20 angemessen. Das Funktionssystem
â��Rumpfâ�� sei mit einem Teil-GdB von 10 zu bewerten. Die Beschwerden der
KlÃ¤gerin im Bereich der LWS seien nur leicht. Bei der Untersuchung durch D habe
sich das Zeichen nach Schober mit 10:13 cm gezeigt, im Ã�brigen seien keine
wesentlichen BeeintrÃ¤chtigungen messbar gewesen. FÃ¼r das Funktionssystem
â��Gehirn einschlieÃ�lich Psycheâ�� sei kein eigenstÃ¤ndiger Teil-GdB in Ansatz zu
bringen. Wesentliche FunktionseinschrÃ¤nkungen seien nicht ersichtlich, eine
fachÃ¤rztliche Behandlung ausdrÃ¼cklich verneint worden.

Am 8. Juni 2020 hat die KlÃ¤gerin Berufung beim Landessozialgericht Baden-
WÃ¼rttemberg (LSG) eingelegt. Die massiven Schmerzen am Handgelenk
mÃ¼ssten berÃ¼cksichtigt und der GdB von 30 ausgeschÃ¶pft werden. Die
Bewertung der FunktionseinschrÃ¤nkungen der Kniegelenke sei zu niedrig, da sie
im Alter von 20 und 21 Jahren Luxationen der Kniescheiben erlitten habe. Daneben
bestehe eine Arthrose und eine Lockerung des Kniebandapparates, die nicht
vollstÃ¤ndig kompensierbar sei.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Heilbronn vom 4. Mai 2020 aufzuheben
und den Beklagten zu verpflichten, unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 19.
Februar 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13. Juni 2018 einen
Grad der Behinderung von 40 seit dem 18. September 2017 festzustellen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckzuweisen.

Er verweist auf die angefochtene Entscheidung.

In der nichtÃ¶ffentlichen Sitzung vom 24. Juni 2021 (vgl. Protokoll vom gleichen
Tag) hat die KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) die Einholung
eines orthopÃ¤dischen SachverstÃ¤ndigengutachtens bei D1 beantragt. Dieser hat
aufgrund ambulanter Untersuchung vom 2. September 2021 den Gesamt-GdB auf
40 eingeschÃ¤tzt und ausgefÃ¼hrt, dass trotz mehrfacher operativer Eingriffe keine
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Beschwerdefreiheit im Bereich des linken Handgelenks erzielt worden sei. Die linke
Hand sei nur unter Einsatz einer Handgelenksorthese einigermaÃ�en einsatzfÃ¤hig.
Das Untersuchungszimmer sei mit rechtsseitigen Schonhinken betreten worden,
eine Gehhilfe werde nicht getragen, die Kniegelenke seien orthetisch nicht versorgt.
Bei RechtshÃ¤ndigkeit seien die Ellenbogengelenke frei beweglich, ebenso das
rechte Handgelenk, wÃ¤hrend sich links eine fast vollstÃ¤ndige Einsteifung mit
einer lediglich residualen MobilitÃ¤t zeige. Der Faustschluss gelinge seitengleich,
die Durchblutung, MobilitÃ¤t und SensibilitÃ¤t der Finger sei beidseits regelrecht.
Die Langfinger kÃ¶nnten in die Hohlhand vollstÃ¤ndig eingeschlagen werden, die
Handspanne sei links gegenÃ¼ber rechts geringfÃ¼gig verkÃ¼rzt.

An den unteren ExtremitÃ¤ten finde sich eine regelrecht ausgeprÃ¤gte
GliedmaÃ�enmuskulatur. Die Beweglichkeit in sÃ¤mtlichen groÃ�en Gelenken der
unteren ExtremitÃ¤ten sei regelrecht ausgeprÃ¤gt. Die Bein- und FuÃ�pulse seien
beidseits palpabel, auffallende Muskelumfangsdifferenzen fÃ¤nden sich nicht. Der
Einbeinstand sei beiderseits durchfÃ¼hrbar, wobei auf der rechten Seite eine
erkennbare Unsicherheit bestehe. Der beiderseitige Hacken- und VorfuÃ�stand sei
regelrecht durchfÃ¼hrbar. Bei der Einnahme des Hocksitzes erfolge eine
unterstÃ¼tzende Stabilisierung der Gelenke mit der Hand. Eine aktive Beugung
Ã¼ber 90Â° im Stehen sei nicht mÃ¶glich wegen auftretender Schmerzen und aus
Angst vor einer erneuten Kniescheibenverrenkung. Bei der spezifischen klinischen
Untersuchung bestehe Ã¤uÃ�erlich eine normale Kniegelenkssilhouette ohne
feststellbare intraartikulÃ¤re Ergussbildung beiderseits. Das Zohlenâ��sche Zeichen
sei negativ. Bei der PrÃ¼fung der ligamentÃ¤ren FÃ¼hrung bestehe in
Streckstellung der Kniegelenke eine ausgeprÃ¤gte HypermobilitÃ¤t beider Patellae,
wobei es bei der Ã�berprÃ¼fung der Beugesituation zu einem zunehmenden
LuxationsphÃ¤nomen beiderseits komme.

An der WirbelsÃ¤ule zeige sich eine freie Beweglichkeit der HalswirbelsÃ¤ule (HWS)
und BrustwirbelsÃ¤ule (BWS) fÃ¼r sÃ¤mtliche Bewegungsparameter. Im Bereich
der LWS finde sich eine diskrete BewegungseinschrÃ¤nkung, wobei ein Abstand
zwischen FuÃ�boden und Fingerspitzen bei gestreckten Kniegelenken nicht bestehe.
Die Messwerte in Bezug auf die LWS beinhalteten aus klinischer Sicht lediglich eine
marginale FunktionsbeeintrÃ¤chtigung. Aufgrund der zu berÃ¼cksichtigenden
Tatsache, dass ergÃ¤nzend zu den Befunden im Bereich der Kniegelenke eine
ausgeprÃ¤gte FunktionseinschrÃ¤nkung des linken Handgelenks bestehe, sei auch
von einer BeeintrÃ¤chtigung der BewegungsfÃ¤higkeit im StraÃ�enverkehr
auszugehen, da einerseits eine latente Unsicherheit in Bezug auf die Kniegelenke
bei unerwarteten StresseinflÃ¼ssen bestehe und andererseits fÃ¼r die Sicherung
der Standfestigkeit ein Einsatz des linken Armes. DafÃ¼r sei aus klinischen
Gesichtspunkten eine volle EinsatzfÃ¤higkeit beider Arme notwendig. Zwar finde
sich keine BewegungseinschrÃ¤nkung der Kniegelenke, aber die beiderseitigen
InstabilitÃ¤ten bedingten eine EinschrÃ¤nkung auch unter BerÃ¼cksichtigung der
bilateralen Betroffenheit eines mittelschweren Schweregrades. Unter Beachtung der
Kraftminderung der linken Hand und einer aufgrund der Restbeweglichkeit
unverÃ¤ndert bestehenden Bewegungs- und Belastungssymptomatik sei der
Schweregrad auf mittelschwer einzuschÃ¤tzen. Die Funktionsbehinderung beider
Kniegelenke mit Gangunsicherheit und retropatellaren KnorpelschÃ¤den sei
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deswegen mit 30 zu bewerten, die Funktionsbehinderung des linken Handgelenks
mit EinschrÃ¤nkung der Greiffunktion mit einem Teil-GdB von 20 und die
EinschrÃ¤nkung der WirbelsÃ¤ulenbeweglichkeit mit unter 10. Eine
Funktionsbehinderung des rechten Ellenbogengelenkes habe nicht festgestellt
werden kÃ¶nnen. BezÃ¼glich mÃ¶glicher EinschrÃ¤nkungen durch psychische
Probleme sei bisher kein Teil-GdB von mindestens 10 festgestellt worden.
DiesbezÃ¼glich solle ggf. eine psychologisch-psychiatrische
ErgÃ¤nzungsbegutachtung durchgefÃ¼hrt werden. Der Gesamt-GdB sei auf 40
einzuschÃ¤tzen, inhaltlich stimme er mit den AusfÃ¼hrungen des
SachverstÃ¤ndigen D Ã¼berein, wenn fÃ¼r ihn auch einige Messungen auf dessen
MessblÃ¤ttern nicht nachvollziehbar gewesen seien.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung des Senats ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt.

Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Verwaltungs- und
Gerichtsakten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die form- und fristgerecht (Â§ 151 SGG) eingelegte Berufung, Ã¼ber die der Senat
im EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entscheidet (Â§
124 Abs. 2 SGG), ist statthaft (Â§Â§ 143, 144 SGG) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig,
aber unbegrÃ¼ndet.

Streitgegenstand des Berufungsverfahrens ist der Gerichtsbescheid des SG vom 4.
Mai 2020, mit dem die kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage (Â§ 54
Abs. 1 SGG) auf Feststellung eines hÃ¶heren GdB unter AbÃ¤nderung des
Bescheides vom 19. Februar 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides (Â§
95 SGG) vom 13. Juni 2018 abgewiesen worden ist. MaÃ�gebender Zeitpunkt fÃ¼r
die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist bei dieser Klageart grundsÃ¤tzlich der
Zeitpunkt der letzten mÃ¼ndlichen Verhandlung in den Tatsacheninstanzen (vgl.
Bundesssozialgericht [BSG], Urteil vom 2. September 2009 â�� B 6 KA 34/08 â��,
juris, Rz. 26; Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, Kommentar zum
SGG, 13. Aufl. 2020, Â§ 54 Rz. 34), ohne eine solche derjenige der Entscheidung.

Die UnbegrÃ¼ndetheit der Berufung folgt aus der UnbegrÃ¼ndetheit der Klage. Der
Bescheid vom 19. Februar 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13.
Juni 2018 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten (Â§ 54
Abs. 1 Satz 2 SGG). Sie kann die Feststellung eines hÃ¶heren GdB als 30 nicht
beanspruchen, wie die Untersuchung des SachverstÃ¤ndigen D bestÃ¤tigt hat. Der
SachverstÃ¤ndige D1 hat keine abweichenden Befunde erhoben, seine andersartige
â�� rechtliche â�� EinschÃ¤tzung des GdB beachtet die Bewertungsvorgaben nicht
hinreichend, sodass der Senat dieser nicht folgt.

Der Anspruch richtet sich nach Â§ 152 Abs. 1 und 3 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch
(SGB IX) in der aktuellen, seit 1. Januar 2018 geltenden Fassung durch Art. 1 und 26
Abs. 1 des Gesetzes zur StÃ¤rkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von
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Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz â�� BTHG) vom 23. Dezember
2016 (BGBl I S. 3234). Danach stellen auf Antrag des Menschen mit Behinderung
die fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) zustÃ¤ndigen
BehÃ¶rden das Vorliegen einer Behinderung und den GdB zum Zeitpunkt der
Antragstellung fest (Â§ 152 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Auf Antrag kann festgestellt
werden, dass ein GdB bereits zu einem frÃ¼heren Zeitpunkt vorgelegen hat
(Â§Â 152 Abs. 1 Satz 2 SGB IX). Menschen mit Behinderungen sind nach Â§ 2 Abs. 1
SGB IX Menschen, die kÃ¶rperliche, seelische, geistige oder
SinnesbeeintrÃ¤chtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und
umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft
mit hoher Wahrscheinlichkeit lÃ¤nger als sechs Monate hindern kÃ¶nnen (Satz 1).
Eine BeeintrÃ¤chtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der KÃ¶rper- und
Gesundheitszustand von dem fÃ¼r das Lebensalter typischen Zustand abweicht
(SatzÂ 2). Menschen sind im Sinne des Teils 3 des SGB IX schwerbehindert, wenn
bei ihnen ein GdB von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren
gewÃ¶hnlichen Aufenthalt oder ihre BeschÃ¤ftigung auf einem Arbeitsplatz im
Sinne des Â§ 156 SGB IX rechtmÃ¤Ã�ig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches
haben. Die Auswirkungen der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft werden als GdB nach Zehnergraden abgestuft festgestellt
(Â§Â 152Â Abs.Â 1 SatzÂ 5Â SGBÂ IX). Das Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und
Soziales (BMAS) wird ermÃ¤chtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die GrundsÃ¤tze aufzustellen, die fÃ¼r die Bewertung des GdB
maÃ�gebend sind, die nach Bundesrecht im Schwerbehindertenausweis
einzutragen sind (Â§Â 153Â Abs.Â 2Â SGBÂ IX). Nachdem noch keine Verordnung
nach Â§Â 153Â Abs.Â 2Â SGB IX erlassen ist, gelten die MaÃ�stÃ¤be des 
Â§Â 30Â Abs.Â 1Â BVG und der aufgrund des Â§Â 30Â Abs.Â 16Â BVG erlassenen
Rechtsverordnungen, somit die am 1.Â JanuarÂ 2009 in Kraft getretene Verordnung
zur DurchfÃ¼hrung des Â§ 1 Abs. 1 und 3, des Â§Â 30Â Abs.Â 1 und des 
Â§Â 35Â Abs.Â 1Â BVG (Versorgungsmedizin-Verordnung â�� VersMedV) vom
10.Â DezemberÂ 2008 (BGBl I S. 2412), entsprechend (Â§Â 241Â Abs.Â 5Â SGBÂ IX).
Die zugleich in Kraft getretene, auf der Grundlage des aktuellen Standes der
medizinischen Wissenschaft unter Anwendung der GrundsÃ¤tze der
evidenzbasierten Medizin erstellte und fortentwickelte Anlage
â��Versorgungsmedizinische GrundsÃ¤tzeâ�� (VG) zu Â§Â 2Â VersMedV ist an die
Stelle der bis zum 31.Â DezemberÂ 2008 heranzuziehenden â��Anhaltspunkte fÃ¼r
die Ã¤rztliche GutachtertÃ¤tigkeit im Sozialen EntschÃ¤digungsrecht und nach dem
Schwerbehindertenrechtâ�� (AHP) getreten. In den VG wird der medizinische
Kenntnisstand fÃ¼r die Beurteilung von Behinderungen wiedergegeben (vgl. BSG,
Urteil vom 1. September 1999 â�� B 9 V 25/98 R â��, SozR 3-3100 Â§Â 30Â Nr.Â 22
). Hierdurch wird eine fÃ¼r den Menschen mit Behinderung nachvollziehbare, dem
medizinischen Kenntnisstand entsprechende Festsetzung des GdB ermÃ¶glicht.

Soweit der Antrag sich auf den Zeitraum vor dem 1. Januar 2018 bezieht, richtet
sich der Anspruch nach den in diesem Zeitraum geltenden gesetzlichen Vorgaben
(vgl. Â§Â§Â 69Â SGBÂ IXÂ ff.Â a. F.), nach denen ebenso fÃ¼r die Bewertung des
GdB die VersMedV und die VG die maÃ�gebenden Beurteilungsgrundlagen waren.

Allgemein gilt, dass der GdB auf alle GesundheitsstÃ¶rungen, unabhÃ¤ngig ihrer
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Ursache, final bezogen ist. Der GdB ist ein MaÃ� fÃ¼r die kÃ¶rperlichen, geistigen,
seelischen und sozialen Auswirkungen einer FunktionsbeeintrÃ¤chtigung aufgrund
eines Gesundheitsschadens. Ein GdB setzt stets eine Regelwidrigkeit gegenÃ¼ber
dem fÃ¼r das Lebensalter typischen Zustand voraus. Dies ist insbesondere bei
Kindern und Ã¤lteren Menschen zu beachten. Physiologische VerÃ¤nderungen im
Alter sind bei der Beurteilung des GdB nicht zu berÃ¼cksichtigen. Als solche
VerÃ¤nderungen sind die kÃ¶rperlichen und psychischen
LeistungseinschrÃ¤nkungen anzusehen, die sich im Alter regelhaft entwickeln, also
fÃ¼r das Alter nach ihrer Art und ihrem Umfang typisch sind. DemgegenÃ¼ber sind
pathologische VerÃ¤nderungen, also GesundheitsstÃ¶rungen, die nicht
regelmÃ¤Ã�ig und nicht nur im Alter beobachtet werden kÃ¶nnen, bei der
Beurteilung des GdB auch dann zu berÃ¼cksichtigen, wenn sie erstmalig im
hÃ¶heren Alter auftreten oder als â��Alterskrankheitenâ�� (etwa
â��Altersdiabetesâ�� oder â��Altersstarâ��) bezeichnet werden (VG, Teil A, Nr. 2
c). Erfasst werden die Auswirkungen in allen Lebensbereichen und nicht nur die
EinschrÃ¤nkungen im allgemeinen Erwerbsleben. Da der GdB seiner Natur nach nur
annÃ¤hernd bestimmt werden kann, sind beim GdB nur Zehnerwerte anzugeben.
Dabei sollen im Allgemeinen Funktionssysteme zusammenfassend beurteilt werden
(VG,Â Teil A, Nr. 2 e). Liegen mehrere BeeintrÃ¤chtigungen der Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft vor, so wird nach Â§Â 152Â Abs.Â 3Â SGBÂ IX der GdB nach den
Auswirkungen der BeeintrÃ¤chtigungen in ihrer Gesamtheit unter
BerÃ¼cksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Bei mehreren
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen sind zwar zunÃ¤chst Teil-GdB anzugeben; bei der
Ermittlung des Gesamt-GdB durch alle FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen dÃ¼rfen
jedoch die einzelnen Werte nicht addiert werden. Auch andere Rechenmethoden
sind fÃ¼r die Bildung eines Gesamt-GdB ungeeignet. Bei der Beurteilung des
Gesamt-GdB ist in der Regel von der FunktionsbeeintrÃ¤chtigung auszugehen, die
den hÃ¶chsten Teil-GdB bedingt und dann im Hinblick auf alle weiteren
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen zu prÃ¼fen, ob und inwieweit hierdurch das
AusmaÃ� der Behinderung grÃ¶Ã�er wird, ob also wegen der weiteren
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen dem ersten GdB 10 oder 20 oder mehr Punkte
hinzuzufÃ¼gen sind, um der Behinderung insgesamt gerecht zu werden. Die
Beziehungen der FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen zueinander kÃ¶nnen
unterschiedlich sein. Die Auswirkungen der einzelnen
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen kÃ¶nnen voneinander unabhÃ¤ngig sein und damit
ganz verschiedene Bereiche im Ablauf des tÃ¤glichen Lebens betreffen. Eine
FunktionsbeeintrÃ¤chtigung kann sich auf eine andere besonders nachteilig
auswirken, vor allem dann, wenn FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen paarige
GliedmaÃ�en oder Organe betreffen. FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen kÃ¶nnen sich
Ã¼berschneiden. Eine hinzutretende GesundheitsstÃ¶rung muss die Auswirkung
einer FunktionsbeeintrÃ¤chtigung aber nicht zwingend verstÃ¤rken. Von
AusnahmefÃ¤llen abgesehen, fÃ¼hren leichte GesundheitsstÃ¶rungen, die nur
einen GdB von 10 bedingen, nicht zu einer Zunahme des AusmaÃ�es der
GesamtbeeintrÃ¤chtigung. Dies gilt auch dann, wenn mehrere derartige leichte
GesundheitsstÃ¶rungen nebeneinander bestehen. Auch bei leichten
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen mit einem GdB von 20 ist es vielfach nicht
gerechtfertigt, auf eine wesentliche Zunahme des AusmaÃ�es der Behinderung zu
schlieÃ�en.
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Der Gesamt-GdB ist nicht nach starren Beweisregeln, sondern aufgrund richterlicher
Erfahrung, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von SachverstÃ¤ndigengutachten, in
freier richterlicher BeweiswÃ¼rdigung festzulegen (vgl. BSG, Urteil vom 11.
November 2004 â��Â BÂ 9Â SBÂ 1/03Â RÂ â��, juris, Rz.Â 17 m. w. N.). Dabei ist zu
berÃ¼cksichtigen, dass die auf der ersten PrÃ¼fungsstufe zu ermittelnden nicht nur
vorÃ¼bergehenden GesundheitsstÃ¶rungen und die sich daraus abzuleitenden
TeilhabebeeintrÃ¤chtigungen ausschlieÃ�lich auf der Grundlage Ã¤rztlichen
Fachwissens festzustellen sind. Bei den auf zweiter und dritter Stufe
festzustellenden Teil- und Gesamt-GdB sind Ã¼ber die medizinisch zu beurteilenden
VerhÃ¤ltnisse hinaus weitere UmstÃ¤nde auf gesamtgesellschaftlichem Gebiet zu
berÃ¼cksichtigen (vgl. BSG, Beschluss vom 9.Â DezemberÂ 2010
â��Â BÂ 9Â SBÂ 35/10Â BÂ â��, juris, Rz. 5).

Eine rechtsverbindliche Entscheidung nach Â§ 152 Abs. 1 Satz 1 SGB IX umfasst nur
die Feststellung einer unbenannten Behinderung und des Gesamt-GdB. Die dieser
Feststellung im Einzelfall zugrundeliegenden GesundheitsstÃ¶rungen, die daraus
folgenden FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen und ihre Auswirkungen dienen lediglich
der BegrÃ¼ndung des Verwaltungsaktes und werden nicht bindend festgestellt (vgl.
BSGE 82, 176 [177 f.]). Der Teil-GdB ist somit keiner eigenen Feststellung
zugÃ¤nglich. Er erscheint nicht im VerfÃ¼gungssatz des Verwaltungsaktes und ist
nicht isoliert anfechtbar. Es ist somit auch nicht entscheidungserheblich, ob von
Seiten des Beklagten oder der Vorinstanz Teil-GdB-Werte in anderer HÃ¶he als im
Berufungsverfahren vergeben worden sind, wenn der Gesamt-GdB hierdurch nicht
beeinflusst wird.

In Anwendung dieser durch den Gesetz- und Verordnungsgeber vorgegebenen
GrundsÃ¤tze sowie unter Beachtung der hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung steht
zur Ã�berzeugung des Senats auch unter Beachtung der weiteren Beweiserhebung
fest, dass der Beklagte den GdB mit 30 zutreffend bewertet hat.

Im Vordergrund der Beschwerden der KlÃ¤gerin stehen
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen im Funktionssystem â��Beineâ��, die mit einem Teil-
GdB von 20 zu bewerten sind. Der anderweitigen versorgungsÃ¤rztlichen
EinschÃ¤tzung konnte sich der Senat ebenso wenig anschlieÃ�en wie der
Bewertung durch den SachverstÃ¤ndigen D1.

Nach den VG, Teil B, Nr. 18.14 werden BewegungseinschrÃ¤nkungen im Kniegelenk
geringen Grades (z. B. Streckung/Beugung bis 0-0-90Â°) einseitig mit einem GdB
von 0 bis 10 und beidseitig mit einem GdB von 10 bis 20 bewertet. Ein hÃ¶herer
GdB (einseitig 20 und beidseitig 40) wird erst bei BewegungseinschrÃ¤nkungen
mittleren Grades (z. B. Streckung/Beugung 0-10-90Â°) erreicht.

AusgeprÃ¤gte KnorpelschÃ¤den der Kniegelenke (z. B. Chondromalacia patellae
Stadium II bis IV) mit anhaltenden Reizerscheinungen werden einseitig ohne
BewegungseinschrÃ¤nkungen mit einem GdB von 10 bis 30 und mit
BewegungseinschrÃ¤nkungen mit einem GdB von 20 bis 40 bewertet. Unter
anhaltenden Reizerscheinungen sind sichtbare VerÃ¤nderungen an den
Kniegelenken in Form von Ã�berwÃ¤rmungen, Schwellungen oder ErgÃ¼ssen zu
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verstehen, die zumindest lÃ¤ngerfristig vorhanden sind (vgl. LSG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 18. August 2011 â�� L 13 SB 161/10 â��, juris, Rz. 28).

Nach diesen MaÃ�stÃ¤ben besteht bei der KlÃ¤gerin eine beiderseitige
Luxationstendenz der Kniescheiben, wie der Senat den insoweit
Ã¼bereinstimmenden SachverstÃ¤ndigengutachten des D und des D1 entnimmt.
Indessen hat D1 eine Beweglichkeit der Kniegelenke von 0-0-130Â° befundet und
diese lediglich unter Belastung auf 90Â° in der Beugung limitiert gesehen. Eine
Limitierung der Streckung hat er nicht beschrieben, sodass eine geringgradige
EinschrÃ¤nkung nach den Vorgaben der VG vorliegt. FÃ¼r eine beidseitige
BewegungseinschrÃ¤nkung enthalten die VG einen Bewertungsrahmen von 10 bis
20, sodass es auf die ErwÃ¤gungen des D zu einer Addition aufgrund der
Beidseitigkeit und fehlenden Kompensierbarkeit nicht ankommt. Unter
BerÃ¼cksichtigung des Umstandes, dass die BewegungseinschrÃ¤nkung gerade
nur unter Belastung besteht, rechtfertigt sich die AusschÃ¶pfung des
Bewertungsrahmens mit 20 nur grenzwertig.

Bei im Ã�brigen beschriebenen KnorpelschÃ¤den konnte D keine Ergussbildung
erheben, sodass sich keine Anhaltspunkte auf anhaltende Reizerscheinungen
ergeben, die nach VG, Teil B, Nr. 18.14 gesondert bzw. ggf. hÃ¶here Bewertung
rechtfertigen wÃ¼rden. Eine intraartikulÃ¤re Ergussbildung ist von D1 ebenfalls
verneint worden.

Soweit letzterer eine mittelschwere BeeintrÃ¤chtigung konstatiert, Ã¼bersieht er,
dass nach den Vorgaben der VG fÃ¼r eine solche eine Streckhemmung
vorausgesetzt wird, die bei der KlÃ¤gerin gerade nicht vorliegt und von ihm
ebenfalls nicht befundet worden ist.

Daneben spricht gegen eine HÃ¶herbewertung auch, dass D einen beidseits
regelrecht mÃ¶glichen Zehenstand, Zehengang, beidseitigen Fersenstand,
Fersengang, Einbeinstand und EinbeinhÃ¼pfen ohne Hilfestellung und ohne
Gleichgewichtsstabilisierung befundet hat. Vor dem Hintergrund der aktuellen
FunktionsfÃ¤higkeit beider Kniegelenke fÃ¼hrt es letztlich zu keiner anderen
Beurteilung, wenn die KlÃ¤gerin darauf verweist, dass D die Kniescheibenluxationen
im Alter von 20 und 21 Jahren nicht berÃ¼cksichtigt habe. Die Luxationstendenzen
die Kniescheiben sind von ihm bei der Bewertung eingestellt worden, wie
insbesondere daran deutlich wird, dass er die Beweglichkeit unter Belastung
gesondert erhoben und bestimmt hat. Die Beweglichkeit ohne Belastung von
0-0-130Â° wÃ¼rde an sich ein NormalmaÃ� begrÃ¼nden, was nicht GdB-relevant
wÃ¤re.

Soweit sich D1 weiterhin mit einer EinschrÃ¤nkung der BewegungsfÃ¤higkeit im
StraÃ�enverkehr befasst, zielen diese â�� ebenfalls nicht Ã¼berzeugenden â��
AusfÃ¼hrungen ersichtlich auf die gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r die
Inanspruchnahme des Merkzeichens â��Gâ�� ab, welches nicht
streitgegenstÃ¤ndlich ist.

Ein hÃ¶herer Teil-GdB als 20 kommt daher im Funktionssystem â��Beineâ�� nicht
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in Betracht. Dass sich die versorgungsÃ¤rztliche EinschÃ¤tzung auf einen Teil-GdB
von 30 mit den zu erhebenden Befunden nicht vereinbaren lÃ¤sst, hat D
Ã¼berzeugend begrÃ¼ndet. Abgesehen davon wird aus der Verwaltungsakte nicht
hinreichend deutlich, auf welchen Funktionsbefund sich diese EinschÃ¤tzung
Ã¼berhaupt gestÃ¼tzt hat.

Im Funktionssystem â��Armeâ�� kommt kein hÃ¶herer Teil-GdB als 20 in Betracht,
wie ihn sowohl D als auch D1 angenommen haben.

Nach den VG, Teil B, Nr. 18.13 ist eine BewegungseinschrÃ¤nkung des Handgelenks
geringen Grades (z. B. Streckung/Beugung bis 30-0-40Â°) mit einem GdB von 0 bis
10 und eine stÃ¤rkeren Grades mit einem GdB von 20 bis 30 zu bewerten.

D hat bei der KlÃ¤gerin eine Beweglichkeit von 35-0-35Â° befundet, sodass die
Streckung leicht besser und die Beugung leicht schlechter gewesen ist, als fÃ¼r die
Annahme geringgradiger EinschrÃ¤nkungen vorausgesetzt wird. Dabei schlieÃ�en
die in der GdB-Tabelle angegebenen Werte die Ã¼blicherweise vorhandenen
Schmerzen mit ein und berÃ¼cksichtigen auch erfahrungsgemÃ¤Ã� besonders
schmerzhafte ZustÃ¤nde (vgl. VG, Teil A, Nr. 2 j). Eine ErhÃ¶hung des Teil-GdB
allein aufgrund der Schmerzhaftigkeit rechtfertigt sich daher nicht.

Selbst wenn mit D1 von einer faktischen Versteifung des Handgelenkes
ausgegangen wird, fÃ¼hrt diese nach den Vorgaben der VG ebenfalls zu keinem
hÃ¶heren Teil-GdB als 20 (vgl. VG, Teil B, Nr. 18.13), wie er ihn selbst eingeschÃ¤tzt
hat.

Soweit der Beklagte im Verwaltungsverfahren noch eine BewegungseinschrÃ¤nkung
des rechten Ellenbogens in die Bewertung einbezogen hat (vgl. ebenfalls VG, Teil B,
Nr. 18.13), konnte eine solche von D und D1 nicht (mehr) bestÃ¤tigt werden,
vielmehr haben beide eine freie Beweglichkeit befundet. Eine GdB-Relevanz ergibt
sich daher nicht.

Im Funktionssystem â��Rumpfâ�� ist kein Teil-GdB von wenigstens 20
festzustellen.

Nach den VG, Teil B, Nr. 18.1 wird der GdB fÃ¼r angeborene und erworbene
SchÃ¤den an den Haltungs- und Bewegungsorganen entscheidend bestimmt durch
die Auswirkungen der FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen (Bewegungsbehinderung und
Minderbelastbarkeit) sowie die Mitbeteiligung anderer Organsysteme. Die
Ã¼blicherweise auftretenden Beschwerden sind dabei mitberÃ¼cksichtigt.
AuÃ�ergewÃ¶hnliche Schmerzen sind gegebenenfalls zusÃ¤tzlich zu werten (vgl.
VG, Teil A, Nr. 2 j). Schmerzhafte BewegungseinschrÃ¤nkungen der Gelenke
kÃ¶nnen schwerwiegender als eine Versteifung sein. Bei HaltungsschÃ¤den
und/oder degenerativen VerÃ¤nderungen an GliedmaÃ�engelenken und an der
WirbelsÃ¤ule (z. B. Arthrose, Osteochondrose) sind auch Gelenkschwellungen,
muskulÃ¤re Verspannungen, Kontrakturen oder Atrophien zu berÃ¼cksichtigen. Mit
bildgebenden Verfahren festgestellte VerÃ¤nderungen (z. B. degenerativer Art)
allein rechtfertigen noch nicht die Annahme eines GdB. Ebenso kann die Tatsache,
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dass eine Operation an einer GliedmaÃ�e oder an der WirbelsÃ¤ule (z. B.
Meniskusoperation, Bandscheibenoperation, Synovialektomie) durchgefÃ¼hrt
wurde, fÃ¼r sich allein nicht die Annahme eines GdB begrÃ¼nden. Bei den
entzÃ¼ndlich-rheumatischen Krankheiten sind unter Beachtung der
Krankheitsentwicklung neben der strukturellen und funktionellen EinbuÃ�e die
AktivitÃ¤t mit ihren Auswirkungen auf den Allgemeinzustand und die Beteiligung
weiterer Organe zu berÃ¼cksichtigen.

Nach den VG, Teil B, Nr. 18.9 ergibt sich der GdB bei angeborenen und erworbenen
WirbelsÃ¤ulenschÃ¤den (einschlieÃ�lich BandscheibenschÃ¤den, Scheuermann-
Krankheit, Spondylolisthesis, Spinalkanalstenose und dem so genannten
â��Postdiskotomiesyndromâ��) primÃ¤r aus dem AusmaÃ� der
BewegungseinschrÃ¤nkung, der WirbelsÃ¤ulenverformung und -instabilitÃ¤t sowie
aus der Anzahl der betroffenen WirbelsÃ¤ulenabschnitte. Der Begriff InstabilitÃ¤t
beinhaltet die abnorme Beweglichkeit zweier Wirbel gegeneinander unter
physiologischer Belastung und die daraus resultierenden WeichteilverÃ¤nderungen
und Schmerzen. So genannte â��WirbelsÃ¤ulensyndromeâ�� (wie Schulter-Arm-
Syndrom, Lumbalsyndrom, Ischialgie sowie andere Nerven- und
Muskelreizerscheinungen) kÃ¶nnen bei InstabilitÃ¤t und bei Einengungen des
Spinalkanals oder der ZwischenwirbellÃ¶cher auftreten. FÃ¼r die Bewertung von
chronisch-rezidivierenden Bandscheibensyndromen sind aussagekrÃ¤ftige
anamnestische Daten und klinische Untersuchungsbefunde Ã¼ber einen
ausreichend langen Zeitraum von besonderer Bedeutung. Im beschwerdefreien
Intervall kÃ¶nnen die objektiven Untersuchungsbefunde nur gering ausgeprÃ¤gt
sein.
WirbelsÃ¤ulenschÃ¤den ohne BewegungseinschrÃ¤nkung oder InstabilitÃ¤t haben
einen GdB von 0 zur Folge. Gehen diese mit geringen funktionellen Auswirkungen
(Verformung, rezidivierende oder anhaltende BewegungseinschrÃ¤nkung oder
InstabilitÃ¤t geringen Grades, seltene und kurz-dauernd auftretende leichte
WirbelsÃ¤ulensyndrome) einher, ist ein GdB von 10 gerechtfertigt. Ein GdB von 20
ist bei mittelgradigen funktionellen Auswirkungen in einem WirbelsÃ¤ulenabschnitt
(Verformung, hÃ¤ufig rezidivierende oder anhaltende BewegungseinschrÃ¤nkung
oder InstabilitÃ¤t mittleren Grades, hÃ¤ufig rezidivierende und Ã¼ber Tage
andauernde WirbelsÃ¤ulensyndrome) vorgesehen. Liegen schwere funktionelle
Auswirkungen in einem WirbelsÃ¤ulenabschnitt vor (Verformung, hÃ¤ufig
rezidivierende oder anhaltende BewegungseinschrÃ¤nkung oder InstabilitÃ¤t
schweren Grades, hÃ¤ufig rezidivierende und Wochen andauernde ausgeprÃ¤gte
WirbelsÃ¤ulensyndrome) ist ein Teil-GdB von 30 angemessen. Ein GdB-Rahmen von
30 bis 40 ist bei mittelgradigen bis schweren funktionellen Auswirkungen in zwei
WirbelsÃ¤ulenabschnitten vorgesehen. Besonders schwere Auswirkungen (etwa
Versteifung groÃ�er Teile der WirbelsÃ¤ule; anhaltende Ruhigstellung durch
Rumpforthese, die drei WirbelsÃ¤ulenabschnitte umfasst [z. B. Milwaukee-Korsett];
schwere Skoliose [ab ca. 70Â° nach Cobb]) erÃ¶ffnen einen GdB-Rahmen von 50 bis
70. SchlieÃ�lich ist bei schwerster Belastungsinsuffizienz bis zur Geh- und
StehunfÃ¤higkeit ein GdB-Rahmen zwischen 80 und 100 vorgesehen. Anhaltende
FunktionsstÃ¶rungen infolge Wurzelkompression mit motorischen
Ausfallerscheinungen â�� oder auch die intermittierenden StÃ¶rungen bei der
Spinalkanalstenose â�� sowie Auswirkungen auf die inneren Organe (etwa
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AtemfunktionsstÃ¶rungen) sind zusÃ¤tzlich zu berÃ¼cksichtigen. Bei
auÃ�ergewÃ¶hnlichen Schmerzsyndromen kann auch ohne nachweisbare
neurologische Ausfallerscheinungen (z. B. Postdiskotomiesyndrom) ein GdB Ã¼ber
30 in Betracht kommen.

Bei der KlÃ¤gerin besteht, wie der Senat den beiden SachverstÃ¤ndigengutachten
des D und des D1 entnimmt, eine freie Beweglichkeit sowohl der HWS als auch der
BWS und an der LWS findet sich eine lediglich marginale
BewegungseinschrÃ¤nkung bei einem nicht limitierten FBA von 0 cm. Wenigstens
mittelgradige funktionelle Auswirkungen in einem WirbelsÃ¤ulenabschnitt bestehen,
die mit einem Teil-GdB von 20 zu bewerten wÃ¤ren, liegen somit nicht vor.

Letztlich ist kein Teil-GdB im Funktionssystem â��Gehirn einschlieÃ�lich Psycheâ��
begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat auf Nachfrage sowohl des Beklagten wie auch des
SG jeweils angegeben, keine fachÃ¤rztliche neurologisch/psychiatrische Behandlung
in Anspruch zu nehmen. Demzufolge sind pathologische psychische Befunde in
keiner Weise beschrieben worden. Vielmehr hat H schon im Verwaltungsverfahren
mitgeteilt, dass ihm von der geltend gemachten PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung nichts
bekannt ist und er darÃ¼ber keine Unterlagen habe. Daraus folgt gleichzeitig, dass
kein weiterer Ermittlungsbedarf bestanden hat, wie er von D1 in den Raum gestellt
worden ist. Nachdem sich nÃ¤mlich keinerlei tragfÃ¤higen AnknÃ¼pfungspunkte
fÃ¼r FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen auf neurologisch/psychiatrischen Fachgebiet
ergeben, wÃ¼rden sich weitere Ermittlungen hierzu als eine Ausforschung des
Sachverhaltes und Ermittlungen ins Blaue hinein darstellen, zu denen der Senat
nicht verpflichtet ist (vgl. BSG, Beschluss vom 17. Oktober 2018
â��Â BÂ 9Â VÂ 20/18Â BÂ â��, juris, Rz. 19).

Aus den Teil-GdB von 20 im Funktionssystem â��Beineâ�� und dem Teil-GdB von
20 im Funktionssystem â��Armeâ�� ergibt sich kein hÃ¶herer Gesamt-GdB als 30,
wie ihn der Beklagte bereits festgestellt hat. Selbst wenn im Funktionssystem
â��Rumpfâ�� ein Teil-GdB von 10 angenommen wird, fÃ¼hrt dies zu keiner
anderen Bewertung, da dieser nicht erhÃ¶hend wirkt (vgl. VG, Teil A, Nr. 3 d ee).

Die Berufung konnte daher keinen Erfolg haben und war zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, sind nicht gegeben, da die Voraussetzungen des
Â§Â 160Â Abs.Â 2Â SGG nicht vorliegen.

Erstellt am: 15.06.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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